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 Veröffentlicht am 20.03.1989

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17 Abs2;

ForstG 1975 §17 Abs4;

Rechtssatz

Dem Kriterium der Waldausstattung kommt bei der Interessenabwägung vorrangige Bedeutung zu. Von der

Beantwortung dieser Frage hängt es daher entscheidend ab, welches Gewicht dem Interesse an der Erhaltung von

Wald auf der in Aussicht genommenen Rodungsfläche beizumessen ist.
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